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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hart-
mann, Verena Osgyan, Thomas Gehring, Ulrike 
Gote, Jürgen Mistol, Gisela Sengl und Fraktion 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sexualisierte Gewalt verhindern und wirksam be-
kämpfen: Bayerisches Gleichstellungsgesetz re-
formieren 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, das Bayerische 
Gleichstellungsgesetz (BayGlG) dahingehend zu er-
gänzen, dass Personen effektiver als bisher vor sexu-
alisierter Gewalt geschützt und Fälle von sexualisier-
ter Gewalt stringenter verfolgt werden. 

Das schließt insbesondere die folgenden Ergänzun-
gen ein: 

1. Für alle Dienststellen im Geltungsbereich des 
Bayerischen Gleichstellungsgesetzes wird ein gül-
tiger Leitfaden zur Handhabung von Fällen von 
sexualisierter Gewalt am Arbeitsplatz erstellt. Fer-
ner ist das Thema Schutz vor sexualisierter Ge-
walt am Arbeitsplatz in das Fortbildungsangebot 
der Dienststellen des Freistaats Bayern verpflich-
tend aufzunehmen. Dies gilt insbesondere für die 
Fortbildung von Beschäftigten mit Leitungsaufga-
ben und von Beschäftigten, die im Organisations- 
und Personalwesen tätig sind. 

2. In Fällen von sexualisierter Gewalt sollen die 
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten sowohl 
am behördlichen Disziplinarverfahren als auch am 
gesamten Verfahren beteiligt werden. Dafür ist die 
finanzielle und personelle Ausstattung der Frauen- 
und Gleichstellungsbeauftragten deutlich aufzu-
stocken. 

3. Es ist eine Ombudsstelle einzurichten, an die sich 
Angestellte des Öffentlichen Dienstes des Frei-
staats Bayern in Fällen von sexualisierter Gewalt 
wenden können. 

Begründung: 

Die Aktuelle Kampagne „#MeToo“ hat das Ausmaß an 
sexualisierter Gewalt in der Gesellschaft in die öffent-
liche Aufmerksamkeit gerückt. Sexualisierte Gewalt ist 
ein gesamtgesellschaftliches Problem, das endlich 
ernst genommen und wirksam bekämpft werden 
muss. Der Staat hat die Pflicht, seine Bürgerinnen und 
Bürger vor sexualisierter Gewalt zu schützen. Das gilt 
für den öffentlichen Raum genauso wie für die öffent-
liche Verwaltung und ihre Angestellten. 

Sexuelle Belästigung und sexualisierte Gewalt am 
Arbeitsplatz sind keine Seltenheit, auch das zeigt die 
aktuelle Kampagne „#MeToo“. Die Staatsregierung ist 
deshalb aufgefordert, das Thema sexualisierte Gewalt 
stärker als bisher in den Fokus zu nehmen und das 
Bayerische Gleichstellungsgesetz um den expliziten 
Auftrag des Schutzes vor sexualisierter Gewalt zu 
ergänzen. Dazu gehören insbesondere Fortbildungs-
maßnahmen, eine finanzielle und personelle Stärkung 
der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten sowie 
die Schaffung einer Ombudsstelle, an die sich Ange-
stellte der öffentlichen Verwaltung des Freistaats Bay-
ern in Fällen von sexualisierter Gewalt wenden kön-
nen. Für alle Dienststellen im Geltungsbereich des 
Bayerischen Gleichstellungsgesetzes soll ein gültiger 
Leitfaden zur Handhabung von Fällen von sexualisier-
ter Gewalt erstellt werden, um solche Fälle stringenter 
als bisher zu verfolgen und zu ahnden. 

 



würden wir jederzeit unterstützen, wenn sie als sepa-
rate Anträge auf der Tagesordnung stünden.

Wir FREIEN WÄHLER haben einen Dringlichkeitsan-
trag nachgereicht, weil wir der Meinung sind, dass 
diese Entlastung beim bürokratischen Aufwand noch 
etwas weiter gefasst werden könnte. Wir haben vor-
geschlagen, die Aufzeichnung der Gesamtstunden 
praxisnäher zu gestalten, sie einmal im Monat vorzu-
sehen. Das sollte den Bedingungen der Nachvollzieh-
barkeit genügen.

Zur Aufzeichnungspflicht insgesamt möchte ich viel-
leicht noch ein paar Takte sagen. Ein Problem ist, 
dass nicht für alle aufgezeichnet werden muss, son-
dern nur für geringfügig Beschäftigte und in Branchen, 
auf die sich das Gesetz gegen Schwarzarbeit bezieht. 
Ich habe letzthin hier an dieser Stelle schon gesagt: 
Auch diese Regelungen müssten überprüft werden, 
damit sie nicht per se kontinuierlich weitergeführt wer-
den. Es gibt nämlich auch Branchen, die in diesem 
Zusammenhang nicht mehr auffällig sind. Eine Dere-
gulierung bzw. Modifizierung der Aufzeichnungs-
pflicht, wie sie von uns und von der CSU beantragt 
wird, würde den kleineren und Familienbetrieben 
diese Dokumentation erleichtern.

Sehr oft müssen gerade die Familienbetriebe diese 
Arbeit am Feierabend, am Sonntag zu Hause erledi-
gen. Manchmal – das muss man ehrlich sagen – pas-
sieren dabei Flüchtigkeitsfehler bzw. unüberlegte 
Flüchtigkeitsfehler bis hin zu Fehlern, die eine Straf-
verfolgung nach sich ziehen. Wichtig ist, dass wir hier 
eine entsprechend nachvollziehbare, mittelstandsf-
reundliche Ausgestaltung wählen. Die Kontrollmecha-
nismen funktionieren ohnehin. Es ist nicht so, wie die 
Kollegin Celina gesagt hat. Auch bei der wöchentli-
chen Aufzeichnung kann das für Samstag, Sonntag 
oder Freitag entsprechend dargestellt werden. Ob das 
wöchentlich oder monatlich geschieht, spielt meines 
Erachtens keine Rolle. Das ist zwar nicht Gegenstand 
des heutigen Dringlichkeitsantrags, aber wir sollten 
diese Überlegung einbeziehen, wenn wir darüber 
nachdenken, was der nächste Schritt sein kann.

Der nächste Schritt ist, denke ich, eine größere Flexi-
bilisierung der Arbeitszeit. Da sollten wir uns ein biss-
chen europäischer verhalten und den europäischen 
Rechtsrahmen besser nutzen als bisher. Das wäre ein 
sinnvoller Beitrag zur Flexibilisierung, der unsere 
Wertschätzung denjenigen gegenüber ausdrücken 
würde, die im Handwerk und in der gewerblichen Wirt-
schaft tagtäglich ihre Arbeit tun. Sie erfahren nämlich 
nicht immer die Wertschätzung, die sie verdienen. Ich 
bitte den Bayerischen Landtag, unserem Dringlich-
keitsantrag zu folgen und damit diese Wertschätzung 
zum Ausdruck zu bringen.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Danke schön, 
Kollege Häusler. – Weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Damit ist die Aussprache geschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung. Dazu werden die An-
träge wieder getrennt. Wer dem Dringlichkeitsantrag 
auf Drucksache 17/18706 – das ist der Antrag der 
SPD-Fraktion – seine Zustimmung geben will, den 
bitte ich um das Handzeichen. – Das ist die SPD-
Fraktion. Gegenstimmen, bitte! – CSU-Fraktion, 
FREIE WÄHLER, zwei Stimmen bei BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und Kollege Felbinger (fraktionslos). Gibt 
es Enthaltungen? – Das ist der Rest der GRÜNEN-
Fraktion, wenn ich das richtig sehe. – Gut. Damit ist 
der Dringlichkeitsantrag abgelehnt. 

Wer dem Dringlichkeitsantrag auf Drucksa-
che 17/18709 – das ist der Antrag der CSU-Fraktion – 
seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das 
Handzeichen. – CSU, FREIE WÄHLER, Kollege Fel-
binger (fraktionslos) und drei Stimmen bei BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN. Gegenstimmen, bitte! – SPD-
Fraktion. Enthaltungen? – Die restliche Fraktion von 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Damit ist dieser Dring-
lichkeitsantrag angenommen. 

Wir kommen zum Dringlichkeitsantrag auf Drucksa-
che 17/18719 – das ist der Antrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Wer diesem zustimmen 
will, den bitte ich um das Handzeichen. – Das ist die 
Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, diesmal 
komplett, oder? – Nein? – Außerdem die SPD. Die 
Gegenstimmen, bitte! – CSU-Fraktion, Fraktion der 
FREIEN WÄHLER und Kollege Felbinger (fraktions-
los). Enthaltungen? – Zwei Enthaltungen bei BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN. Damit ist der Dringlichkeitsan-
trag abgelehnt. 

Dann kommen wir zum Dringlichkeitsantrag 17/18720. 
Das ist der Antrag der Fraktion FREIE WÄHLER. Ich 
bitte, Zustimmung anzuzeigen. – Das sind die FREI-
EN WÄHLER, die CSU und zwei Stimmen bei BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN und Kollege Felbinger (frakti-
onslos). Gegenstimmen, bitte! – SPD-Fraktion. 
Enthaltungen? – Die restliche Fraktion von BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN. Damit ist der Dringlichkeitsan-
trag angenommen. – Damit sind diese Tagesord-
nungspunkte erledigt. 

Die Dringlichkeitsanträge auf den Drucksa-
chen 17/18708, 17/18710 mit 17/18712 sowie 
17/18721 mit 17/18724 werden in die zuständigen 
Ausschüsse verwiesen. 

Ich gebe jetzt das Ergebnis der namentlichen Abstim-
mung zum Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Fragen des öffentlichen Dienstes 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, 
Ludwig Hartmann, Verena Osgyan u.a. und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Drs. 17/18723 

Sexualisierte Gewalt verhindern und wirksam bekämpfen: Baye-
risches Gleichstellungsgesetz reformieren 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Thomas Gehring 
Mitberichterstatterin: Christine Haderthauer 

II. Bericht: 

1. Der Dringlichkeitsantrag wurde dem Ausschuss für Fragen 
des öffentlichen Dienstes federführend zugewiesen. Weitere 
Ausschüsse haben sich mit dem Dringlichkeitsantrag nicht be-
fasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Dringlichkeitsantrag in 
seiner 73. Sitzung am 24. April 2018 beraten und mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Wolfgang Fackler 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig 
Hartmann, Verena Osgyan, Thomas Gehring, Ulrike Gote, Jürgen 
Mistol, Gisela Sengl und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 17/18723, 17/22011 

Sexualisierte Gewalt verhindern und wirksam bekämpfen:   
Bayerisches Gleichstellungsgesetz reformieren 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet



Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten, eine Europaangelegenheit und Anträge, die 

gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. 

Anlage 1)

Bevor ich über die Liste abstimmen lasse, möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass 

der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen 

in seiner gestrigen Sitzung die unter Nummer 3 aufgeführte Subsidiaritätsangelegen-

heit, Bundesratsdrucksache 155/18 betreffend den Vorschlag für eine Richtlinie des 

Europäischen Parlaments und des Rates über Verbandsklagen zum Schutz der Kol-

lektivinteressen der Verbraucher und zur Aufhebung der Richtlinie 2009/22/EG, bera-

ten und empfohlen hat, die Staatsregierung aufzufordern, im Bundesrat auf Subsidiari-

tätsbedenken hinzuweisen und ferner darauf hinzuwirken, dass diese Bedenken 

Eingang in den Beschluss des Bundesrates finden. Einschlägig sind hier die Drucksa-

che 17/22325 sowie die Beschlussempfehlung auf der Drucksache 17/22363. Die Be-

ratung im Bundesrat ist für den kommenden Freitag vorgesehen. Die Beschlussemp-

fehlung und das Abstimmverhalten der Fraktionen hierzu ist in der aufgelegten Liste 

aufgeführt.

Von der Abstimmung ausgenommen ist die Listennummer 4, das ist der Antrag der 

Abgeordneten Claudia Stamm betreffend "Vielfalt akzeptieren! Queer-Beauftragte*n 

für Bayern ernennen", der auf Wunsch von Frau Stamm in einer der nächsten Plenar-

sitzungen einzeln beraten werden soll.

Wir kommen zur Abstimmung. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit 

den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Protokollauszug
133. Plenum, 06.06.2018 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 1
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Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, 

der FREIEN WÄHLER und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der Kollege Fel-

binger (fraktionslos). Gegenstimmen! – Keine. Enthaltungen? – Sehe ich auch nicht. – 

Damit übernimmt der Landtag diese Voten.

Protokollauszug
133. Plenum, 06.06.2018 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 2
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